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Vorwort zur 7. Auflage

Erfreulicherweise haben die Erstauflage 2007 und die weiteren  Auf-
lagen bis 2019  eine solch positive Resonanz gefunden, dass nunmehr 
bereits eine 7. Auflage 2021 erforderlich geworden ist. Nach gründli-
cher Überarbeitung befindet sich das Werk auf dem neuesten Stand von 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur. Insbesondere wurden be-
reits die ca. 70 Änderungen des SGB VIII aufgrund des Kinder- und Ju-
gendstärkungsgesetzes eingearbeitet, des umfangreichsten Reformge-
setzes zum SGB VIII seit 1990.

Das Buch ergänzt das ebenfalls im Ernst Reinhardt Verlag erschie-
nene „Parallelwerk“ des Verfassers „Grundkurs Familienrecht für die 
Soziale Arbeit“ (5. Aufl. 2019). Auf beide Bücher bereitet der „Grund-
kurs Recht für die Soziale Arbeit“ vor (Ernst Reinhardt Verlag, 6. Aufl. 
2021).

Wiesbaden, im Sommer 2021
Reinhard Joachim Wabnitz
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Vorwort zur 1. Auflage

Kinder- und Jugendhilferecht gehört zu den Kernfächern der Ausbil-
dung von Studierenden an den Fachbereichen für Soziale Arbeit, Sozi-
alpädagogik bzw. Sozialwesen an Fachhochschulen und Universitäten 
in Deutschland. Sehr oft ist dort bereits im Grundstudium eine entspre-
chende Lehrveranstaltung zu besuchen und mit einer Klausur abzu-
schließen. Mit Blick darauf erscheinen die gängigen Lehrbücher über-
wiegend als zu umfangreich und komplex. 

Diese Lücke will der vorliegende „Grundkurs Kinder- und Jugend-
hilferecht für die Soziale Arbeit“ schließen, der aus Lehrveranstaltun-
gen an der Fachhochschule Wiesbaden hervorgegangen ist. Das Buch 
vermittelt in 14 Kapiteln das für die Soziale Arbeit relevante Basiswis-
sen insbesondere über das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII – 
Kinder- und Jugendhilfe) in einer systematischen und deshalb einpräg-
samen und zugleich auf die Zielgruppe zugeschnittenen, verständlich 
formulierten Art und Weise. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen 
Übersichten, die – zusammen mit dem gleichzeitig zu lesenden Geset-
zestext – das „Wichtigste“ für die Klausur vermitteln, ergänzt um Erläu-
terungen und Fallbeispiele.

Wiesbaden, im Oktober 2006
Reinhard Joachim Wabnitz
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1 Grundsätze und Strukturprinzipien  
des Kinder- und Jugendhilferechts I

1.1 Kinder- und Jugendhilfe(recht) und SGB VIII (§ 1)

1.1.1 Kinder- und Jugendhilfe

Was ist „Kinder- und Jugendhilfe“? Darunter versteht man die Gesamt-
heit der öffentlichen Sozialisationshilfen für junge Menschen sowie der 
Unterstützungsleistungen für deren Familien, Erziehungs- und Perso-
nensorgeberechtigte außerhalb von Familie, Schule, Hochschule, Be-
rufsausbildung und Arbeitswelt. 

Der Begriff „Kinder- und Jugendhilfe“ ist inhaltlich identisch mit 
dem früher und auch heute noch gebräuchlichen Begriff „Jugendhilfe“. 
Beide beziehen sich auf junge Menschen, also Kinder, Jugendliche und 
junge Volljährige im Alter von unter 27 Jahren, sowie ihre Personen-
sorge- und sonstigen Erziehungsberechtigten. Beiden Begriffen liegt 
ein umfassendes Verständnis von Kinder- und Jugendhilfe zugrunde, 
das sowohl die traditionelle Jugendpflege (heute: Jugendarbeit ein-
schließlich der außerschulischen Jugendbildung) als auch die „klassi-
sche“ Jugendfürsorge (heute im Wesentlichen: Hilfen zur Erziehung) 
und weitere Aufgaben umfasst („Einheit der Kinder- und Jugendhilfe“). 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist seit Jahrzehnten durch außerordentlich 
dynamische Ausweitungen von Aufgaben und finanziellen Aufwendun-
gen gekennzeichnet (dazu: Fuchs-Rechlin/Schilling 2018; Schilling 
2018). Im Jahre 2019 wurden in der Kinder- und Jugendhilfe deutsch-
landweit ca. 54,9 Mrd. € verausgabt (Statistisches Bundesamt 2020a). 
Seit 1992 haben sich die indexierten Nettoausgaben der kommunalen 
Haushalte für die Kinder- und Jugendhilfe mehr als verdreifacht und sind 
weitaus stärker gestiegen als die Ausgaben in allen (!) anderen kommu-
nalen Aufgabenbereichen (Deutscher Bundestag, 14. Kinder- und Ju-
gendbericht 2013, 268 f.). Zumindest in quantitativer Hinsicht war die 
Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in den letzten Jahren eine Er-
folgsgeschichte! 

Die Sachverständigenkommission für den 14. Kinder- und Jugend-
bericht (a. a. O., 47) hat zu Recht betont: die Kinder- und Jugendhilfe 
„ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“. Denn sie bietet heute 
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Infrastrukturleistungen für komplette Altersjahrgänge an, bis hin zur 
„Vollversorgung“ (bei fast 100-prozentiger Inanspruchnahme) im Kin-
dergartenbereich. Die Kinder- und Jugendhilfe wird auch sonst in vielen 
Feldern immer selbstverständlicher in Anspruch genommen, etwa im 
Bereich der Krippen, der Frühen Hilfen, der Beratungsdienste oder der 
Schulsozialarbeit u. a. In der Kinder- und Jugendhilfe, einer der großen 
„Wachstumsbranchen“ in Deutschland, arbeiten heute mehr als 1 Mio. 
Menschen hauptberuflich (Statistisches Bundesamt 2020b) – übrigens 
mehr als in der deutschen Automobilindustrie – und darüber hinaus 
noch unzählige ehrenamtlich. Die Kinder- und Jugendhilfe hat eine Prä-
senz und auch politische Bedeutung erlangt, die sie nie zuvor hatte.

1.1.2 Kinder- und Jugendhilferecht

Das Kinder- und Jugendhilferecht umfasst die Gesamtheit der Rechts-
vorschriften des Bundes- und Landesrechts für den Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe. Das wichtigste Gesetz des Kinder- und Jugendhilfe-
rechts ist das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII – Kinder- und Ju-
gendhilfe). Darüber hinaus gibt es weitere Bundesgesetze wie das Adop-
tionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), das SGB I und X, das Jugend-
schutzgesetz (JuSchG), das Gesetz zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz (KKG), das Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligen-
diensten (JFDG), das Jugendgerichtsgesetz (JGG), das Unterhaltsvor-
schussgesetz (UhVorschG) und das 4. Buch des BGB (Familienrecht). 
Daneben bestehen internationale Abkommen wie das Haager Kinder-
schutzabkommen und die UN-Kinderrechtskonvention. Das Kinder- und 
Jugendhilferecht des Bundes wird ergänzt und konkretisiert durch Lan-
desrecht der 16 Bundesländer, insbesondere durch deren Landesausfüh-
rungsgesetze zum SGB VIII: zur Organisation (siehe Kap. 12), zur Ju-
gendarbeit (5.5), zu den Kindertagesstätten und zur Kindertagespflege 
(Kap. 6.4) sowie zum Kinderschutz. Auf kommunaler Ebene existiert 
Satzungsrecht, z. B. über das Verfahren des Jugendhilfeausschusses. 

1.1.3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Das KJHG ist die teilweise heute noch verwendete Kurzbezeichnung 
des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts vom 
26.6.1990 (BGBl I 1163). Dieses war ein „Artikelgesetz“, gleichsam 


